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Zugang zu amtlichen Informationen
Ihre E-Mail vom 6. März 2020

Anlagen: -1 (Rechtsgutachten) -
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██████ ██████ ██ █ ███ ███ ██████ Antrag auf Zugang zu amtlichen

Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales ergeht der folgende

Bescheid-

Ihrem Antrag wird durch Übersendung des angeforderten Rechtsgutachtens

stattgegeben.

Gebühren werden nicht erhoben.

Dienstgebäude Bonn-Duisdorf, Rochusstraße 1: Bushaltestelle Rochusstraße, Bundesministerien (608, 609, 800, 843, 845)

oder Haltepunkt Helmholtzstraße der RB 23 und ca. 10 Minuten Fußweg

Dienstgebäude Bonn-Duisdorf, Villemombler Straße 76: Buslinien (605, 606, 607, 608, 609)



seite2von2 Be ründün :

l.

Mit Ihrer E-Mail vom 6. März 2020 erbitten Sie die Übersendung des im Auftrag des

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales erstellten Rechtsgutachtens "Identifizierung

von rechtlichem Umsetzungs- und/oder Anderungsbedarf im deutschen Recht in

Nachfolge des EuGH-Urteils vom 14. Mai 2019 (Rs. C-55/18, CCOO)" des Herrn Prof. Dr.

Frank Bayreuther in elektronischer Form.

Sie stützen Ihren Antrag auf § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur Regelung desZugangs zu

Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG), § 3

Umweltinformationsgesetz (UIG) sowie § 1 des Gesetzes zur Verbesserung der

gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (VIG).

Nach § 7 IFG bin ich für die Entscheidung über Ihren Antrag zuständig. Dieser betrifft

Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, zu deren Verfügung ich

berechtigt bin.

Ihr Antrag ist zulässig und begründet. ZulhremAuskunftsersuchen übersende ich

deshalb das angeforderte Rechtsgutachten in elektronischer Form.

Gebühren werden nicht erhoben, weil es sich um eine einfache, kostenfreie Auskunft

nach § 10 Absatz 1 Satz 2 IFG handelt.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales,

Rochusstraße 1, 53123 Bonn einzulegen.

Mit freundlichen Grüßen
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